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A. Einleitung

I. Frage- und Problemstellung

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit liegt darin, zu ermitteln, in welcher 
Weise und ggf. mit welchem Inhalt die Europäische Union verbindliche Maßstäbe 
für die Sicherung der Medienvielfalt entwickeln kann. Insbesondere da die EU in 
den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten auf dem Gebiet der Medienvielfaltsiche-
rung entfaltet und zudem die Entwicklung der Medienvielfalt in den Mitgliedstaa-
ten intensiv beobachtet hat, erscheint die Frage relevant, inwieweit diese überhaupt 
verbindliche rechtliche Maßstäbe der Medienvielfaltsicherung entwickeln kann. 
Neben der Problematik, welchen konkreten Inhalt diese Maßstäbe haben könnten, 
ist bedeutsam, an welche Adressaten sich diese richten könnten. So ist denkbar, 
dass die Union die zu entwickelnden übergeordneten Maßstäbe der Medienviel-
faltsicherung bei der eigenen Rechtsetzung zu beachten hat. Dies setzt voraus, dass 
die EU selbst dazu berechtigt ist, Vielfalt sichernde Regelungen zu treffen. Ebenso 
kommt es in Betracht, dass die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Mitgliedschaft in 
der EU an unionsrechtliche Maßstäbe der Vielfaltsicherung gebunden sein könn-
ten. Sollten unionsrechtliche Maßstäbe auf die Mitgliedstaaten einwirken können, 
so fragt sich, auf welche Weise und mit welchem Inhalt die Kompetenz der Mit-
gliedstaaten auf dem Gebiet der Medienvielfaltsicherung durch Unionsrecht über-
wunden werden kann.

1. Ausgangslage: Einigkeit über das Erfordernis  
der Medienvielfaltsicherung

Das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf die ihr zugrunde liegende freie 
Meinungsbildung sind unbestritten wesentliche Merkmale einer Demokratie. Die 
Frage indessen, welche konkreten Handlungs- und Unterlassungspflichten einem 
Staat zukommen, um den Prozess der Meinungsbildung frei und möglichst unbe-
einflusst zu gestalten, wird hingegen höchst unterschiedlich beantwortet. Einigkeit 
herrscht jedoch insoweit, als den Medien eine erhebliche Bedeutung bei der Mei-
nungsbildung zugesprochen wird. Ebenso unbestritten ist, dass die Medien aus die-
sem Grund in ihrer Gesamtheit ein breites und möglichst umfassendes Spektrum der 
in der Gesellschaft vertretenen Meinungen abbilden müssen. Den Medien kommt in 
dieser Hinsicht eine im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe zu. Diese den Me-
dien zukommende Aufgabe wird vom EGMR regelmäßig besonders herausgestellt. 
So beschreibt er, stellvertretend für alle Medienarten, die Aufgabe der Presse da-
hingehend, dass sie Informationen und Ideen, welche auf der politischen Bühne er-
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örtert werden, ebenso mitzuteilen hat wie solche, welche sonstige Angelegenheiten 
von öffentlichem Interesse betreffen.1 Die solchermaßen beschriebene Aufgabe der 
Medien beschränkt sich nicht lediglich auf eine Verpflichtung des Staates, eine freie 
und vielfältige Medienlandschaft zu gewährleisten, sondern es wird zugleich ein  
Anspruch der Öffentlichkeit auf vielfältige und umfassende Information entwi-
ckelt.2 Weiterhin führt der EGMR aus, dass die Freiheit der Medien eines der bes-
ten Mittel ist, um die Vor- und Einstellungen der Politiker kennen zu lernen und 
zu beurteilen.3

Bemerkenswert ist, dass die Aufgabe der Medien als gleichsam neutrale Mittei-
lung von Informationen und Ideen umschrieben wird und dass die Öffentlichkeit in 
die Lage versetzt werden soll, auf Grundlage dieser Informationsvermittlung eine 
eigenständige Beurteilung der politisch Handelnden vorzunehmen. Natürlich wird 
nahezu jede einzelne mediale Mitteilung eine politische Tendenz verfolgen. Indem 
aber die Medien in ihrer Gesamtheit sämtliche relevanten politischen Auffassun-
gen zu vermitteln imstande sein sollen, kommt diesen im Rahmen einer Gesamt-
betrachtung gleichwohl eine gewissermaßen neutralisierte Mitteilungsfunktion zu. 
Es liegt auf der Hand, dass ein durch die Medien umfassend informierter Bürger 
in besonderem Maße kompetent ist, das politische Handeln von Regierungen und 
Staatsorganen kritisch zu überprüfen und das Ergebnis seiner Überprüfung in eine 
freie Wahlentscheidung einmünden zu lassen. Nur eine freie, d. h. eine von unzu-
lässigen Beeinflussungsversuchungen fern gehaltene, Wahlentscheidung ist geeig-
net, den Staatsorganen die notwendige demokratische Legitimität zu vermitteln.

Dass die Medien in die Lage versetzt werden müssen ein inhaltlich vielfältiges 
Angebot hervorzubringen, um den Meinungsbildungsprozess frei zu gestalten, kann 
als gemeinsame Überzeugung sämtlicher EU-Mitgliedstaaten angesehen werden. 
Dies ergibt sich bereits aus der faktischen Bindungswirkung der oben dargestellten 
Rechtsprechung des EGMR. So sind sämtliche Mitgliedstaaten der EU als Mitglie-
der des Europarats an die EMRK gebunden. Damit erzeugt die Rechtsprechung des 
die EMRK auslegenden EGMR eine starke Leitbildwirkung für alle Mitgliedstaa-
ten. Wenngleich die Rechtsprechung des EGMR nur die Vertragsparteien bindet, 
lassen sich dieser gleichwohl übergeordnete Maßstäbe entnehmen, welche für alle 
Konventionsstaaten gleichermaßen Geltung beanspruchen. Dies gilt jedenfalls für 
die Demokratie, welche der EGMR als das einzige politische Modell bezeichnet, 
welches mit der EMRK vereinbar ist.4 Weiterhin hat der EGMR festgehalten, dass 
es ohne Pluralismus keine Demokratie gibt und dass es aus diesem Grunde die Frei-

	 1	EGMR, NVwZ-RR 2014, 48, 52, § 131 (Centro Europa 7 u. a. / Italien); EGMR, NJW 1987, 
2143, 2144, § 41 (Lingens / Österreich).
	 2	EGMR, NVwZ-RR 2014, 48, 52, § 131 (Centro Europa 7 u. a. / Italien); EGMR, NJW 1987, 
2143, 2144, § 41 (Lingens / Österreich).
	 3	EGMR, NVwZ-RR 2014, 48, 52, § 131 (Centro Europa 7 u. a. / Italien); EGMR, NJW 1987, 
2143, 2144, § 42 (Lingens / Österreich).
	 4	EGMR, Urt. v. 30.01.1998, Nr. 19392/92, § 45 (Vereinigte Kommunistische Partei der Tür-
kei u. a. / Türkei).
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heit der Meinungsäußerung zu schützen gilt.5 Ohne die gleichzeitig gewährleistete 
Meinungsbildungsfreiheit wäre die Meinungsäußerungsfreiheit wertlos und könnte 
ihre Funktion für die Demokratie und den Pluralismus nicht erfüllen. Da ein inhalt-
lich vielfältiges mediales Angebot wiederum eine wesentliche Voraussetzung für 
die Freiheit der Meinungsbildung und die Herausbildung eines gesellschaftlichen 
Pluralismus darstellt, ist ein solches für die Demokratie i. S. d. EMRK unverzicht-
bar. Auch in die Rechtsordnung der EU hat das Erfordernis der Sicherung der Me-
dienvielfalt bereits Eingang gefunden. So achtet die Union gem. in Art. 11 Abs. 2 
2. Alt. GrCh neben der Freiheit auch die Pluralität der Medien. Wichtiger als die-
ses zaghafte Bekenntnis zur Medienpluralität erscheint indessen die Bedeutung der 
EMRK für die Herausbildung unionsrechtlicher Grundrechtsstandards, welche u. a. 
in Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 EUV zum Ausdruck gebracht wird. Es besteht jedenfalls 
kein Zweifel daran, dass die inhaltliche Vielfalt der Medien als unverzichtbare Vo-
raussetzung für die Freiheit der Meinungsbildung und damit auch die Funktions-
fähigkeit der Demokratie sichergestellt werden muss.

2. Problem: Erfordernis und Identifizierung  
europäischer Vielfaltstandards

Damit ist indessen noch nicht geklärt, welche gemeinsamen europäischen Vor-
stellungen sich in der Frage herausgebildet haben, auf welche Weise das Ziel der 
Sicherstellung der Medienvielfalt zu erreichen ist. So kann die gemeinsame europäi-
sche Überzeugung, dass ein inhaltlich vielfältiges Medienangebot sicherzustellen 
ist, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mitgliedstaaten der EU unterschiedliche 
Maßnahmen für erforderlich halten, um die gebotene Medienvielfalt zu erzielen.6 
Ein Beispiel für unterschiedliche mitgliedstaatliche Bewertungen hinsichtlich des 
notwendigen Regulierungsbedarfs liefert die Frage, ob bezahlte politische Werbung 
im Rundfunk zulässig sein sollte.7 Das Nichtbestehen vollständig deckungsgleicher 
europäischer Überzeugungen in Bezug auf die staatlichen Handlungs- und Unter-
lassungspflichten zur Sicherung der Medienvielfalt erschwert die Identifizierung 
von europäischen Mindestanforderungen.

Diese Schwierigkeit gilt im Grundsatz unabhängig davon, ob die EU oder die 
Mitgliedstaaten dazu berufen sind, die Medienvielfalt sicherzustellen. So wird 
es der EU nicht möglich sein, völlig losgelöst von mitgliedstaatlichen bzw. ge-
meinsamen europäischen Rechtstraditionen, eigene grundrechtliche Maßstäbe zu 
entwickeln. Vielmehr ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 EUV, dass die EMRK und die 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten die wesentlichen 
Rechtserkenntnisquellen des Grundrechtsschutzes der EU darstellen und darüber 

	 5	EGMR, NVwZ 2003, 1489, 1491, § 89 (Refah Partisi u. a. / Türkei).
	 6	Vgl. Arnold, Medienregulierung in Europa, S. 218 ff.
	 7	EGMR, NVwZ 2010, 241, 243, § 67 (TV Vest u. a. / Norwegen); Venedig-Kommission des 
Europarats, Opinion 798/2015, CDL-AD(2015)015, S. 24, Ziffer 100.


